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Aus dem verlinkten Dokument:

Zitat

Bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze ist das Ruhegehalt um einen Ver-sorgungsabschlag zu mindern (§ 14 Abs.
3 BeamtVG). Er gilt für die gesamte Dauer der Versorgungslaufzeit und mindert auch
die Hinterbliebenenversorgung. Vermindert wird das Ruhegehalt, nicht der
Ruhegehaltssatz!Der Versorgungsabschlag wird erhoben, wenn Sie 5- die allgemeine
Antragsaltersgrenze ab Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nehmen (§ 46
Abs. 1 S. 1 LBG) oder - die für Schwerbehinderte geltende besondere
Antragsaltersgrenze ab Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch nehmen (§ 46
Abs. 1 S. 2 LBG) oder - vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einen
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden. Der Versorgungsabschlag
beträgt für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der Beamte vorzeitig in den Ruhestand
versetzt wird, 3,6 v. H. des Ruhegehaltes. Die Minderung darf 10,8 v. H. nicht
übersteigen.
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